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RS OGH 1993/6/29 5Ob525/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1993

Norm

WrJWG §38

WrJWG §39 Abs1

WrJWG §40

Rechtssatz

Ist die bis zur Anzeige an den Dritten aufgeschobene Legalzession noch nicht rechtswirksam geworden, so besteht kein

Grund, dem Jugendwohlfahrtsträger, der zunächst für die Kosten der vollen Erziehung aufkommt (§ 38 WrJWG),

grundsätzlich das Recht abzusprechen, von der ihm in § 39 Abs 1 WrJWG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu

machen und von einem unterhaltsp:ichtigen Elternteil den Ersatz (eines Teiles) der Kosten der vollen Erziehung zu

begehren.
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